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Termine September 2013 
Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern fällig werden: 

 

Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch 

  Überweisung1 Scheck2 

Lohnsteuer, Kirchen-
steuer, Solidaritätszu-
schlag3 

10.9.2013 13.9.2013 6.9.2013 

Kapitalertragsteuer, 
Solidaritätszuschlag 

Ab dem 1.1.2005 sind die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritätszu-
schlag zeitgleich mit einer Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das zuständige 
Finanzamt abzuführen. 

Einkommensteuer, Kir-
chensteuer, Solidari-
tätszuschlag 

10.9.2013 13.9.2013 6.9.2013 

Körperschaftsteuer, 
Solidaritätszuschlag 

10.9.2013 13.9.2013 6.9.2013 

Umsatzsteuer4 10.9.2013 13.9.2013 6.9.2013 

Sozialversicherung5 26.9.2013 entfällt entfällt 

 
1 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmel-

dungszeitraum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, 
Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen wer-
den keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung auf dem 
Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt. 

2 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanz-
amt als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

3 Für den abgelaufenen Monat. 
4 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat. 
5 Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich auf den drittletzten Bankarbeitstag des 

laufenden Monats vorgezogen worden. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. 
Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen bis spätestens 
zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 24.9.2013) an die jeweilige Einzugsstelle übermittelt werden. Regionale Be-
sonderheiten bzgl. der Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erle-
digt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa 10 Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt 
werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt. 

Berücksichtigung von Zivilprozesskosten als außergewöhnliche Belastung 
Entstehen einem Steuerzahler zwangsläufig größere Aufwendungen als der überwiegenden Mehrzahl der Steuerzahler 
gleicher Einkommensverhältnisse, gleicher Vermögensverhältnisse und gleichen Familienstands, so wird auf Antrag 
die Einkommensteuer dadurch ermäßigt, dass der Teil der Aufwendungen, der die zumutbare Belastung übersteigt, 
vom Gesamtbetrag der Einkünfte als außergewöhnliche Belastung abgezogen wird. Aufwendungen entstehen zwangs-
läufig, wenn man sich ihnen aus rechtlichen, tatsächlichen oder sittlichen Gründen nicht entziehen kann. 

Der Bundesfinanzhof hat vor zwei Jahren entschieden, dass Zivilprozesskosten unabhängig vom Gegenstand des 
Prozesses aus rechtlichen Gründen zwangsläufig entstehen, wenn die Rechtsverfolgung oder -verteidigung 

• hinreichende Aussicht auf Erfolg bietet, 

• die Prozesskosten einen angemessenen Betrag nicht übersteigen und 

• die Prozessführung aus der Sicht eines Dritten nicht mutwillig erscheint. 

Das Finanzgericht Düsseldorf schließt sich der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs an und bejaht Zwangsläufigkeit 
selbst dann, wenn die Übernahme der Prozesskosten im Vergleichswege erfolgt. 

Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden. 



 

27.08.2013 2

Hinweis: Die Finanzverwaltung folgte der Auffassung des Bundesfinanzhofs nicht. Das Amtshilferichtlinie-
Umsetzungsgesetz regelt nun, dass Prozesskosten keine außergewöhnliche Belastung sind, es sei denn, es handelt 
sich um Aufwendungen, ohne die der Prozessierende Gefahr liefe, seine Existenzgrundlage zu verlieren und seine 
lebensnotwendigen Bedürfnisse im üblichen Rahmen nicht mehr befriedigen zu können. 

Änderung des Einkommensteuerbescheids bei nachträglich bekannt gewordenem 
Doppelansatz von Altersvorsorgeaufwendungen 
Das Finanzamt darf einen Einkommensteuerbescheid ändern, wenn der zuständigen Stelle maßgebliche Tatsachen 
erst nachträglich bekannt werden. Eine Änderung ist dem Finanzamt allerdings nach Treu und Glauben versagt, wenn 
die Tatsache bei ordnungsgemäßer Erfüllung der Ermittlungspflicht nicht verborgen geblieben wäre. Hat auch der 
Steuerzahler seine Mitwirkungspflichten verletzt, ist die Änderungsmöglichkeit nur ausgeschlossen, wenn der Verstoß 
des Finanzamts deutlich überwiegt. 

In einem vom Bundesfinanzhof zu entscheidenden Fall hatte ein von der Rentenversicherungspflicht befreiter, ange-
stellter Arzt seine zum Versorgungswerk entrichteten Altersvorsorgeaufwendungen doppelt angesetzt. Dieses wurde 
dem Finanzamt durch eine Kontrollmitteilung nachträglich bekannt. Obwohl die Lohnsteuerbescheinigung und der 
Jahreskontoauszug des Versorgungswerks missverständlich waren, hätte dem Finanzbeamten der Doppelansatz 
schon bei der Veranlagung auffallen können. Das Gericht erlaubte im Wege des vorläufigen Verfahrens die Änderung 
des Bescheids, weil der Arzt seine Angaben in der Steuererklärung nicht wahrheitsgemäß und nicht nach bestem Wis-
sen und Gewissen gemacht und damit seine Mitwirkungspflichten verletzt habe. 

Keine erbschaftsteuerliche Gleichbehandlung von Geschwistern mit Ehegatten 
oder eingetragenen Lebenspartnern 
Geschwister sind im Erbschaftsteuerrecht den Ehegatten oder eingetragenen Lebenspartnerschaften nicht gleichge-
stellt. Sie haben auch kein Recht auf Gleichbehandlung, wenn sie wie Ehepartner oder eingetragene Lebenspartner-
schaften in einem gemeinsamen Haushalt zusammenleben. Sie sind aus rechtlichen Gründen nicht zu gegenseitigem 
Unterhalt verpflichtet und haben keinen Anspruch auf einen Pflichtteil. 

Das Urteil des Bundesfinanzhofs berücksichtigt auch eine gleichlautende Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs 
für Menschenrechte. 

Zahlungsverzug: Höhe der Verzugszinsen 
Der Gläubiger kann nach dem Eintritt der Fälligkeit seines Anspruchs den Schuldner durch eine Mahnung in Verzug 
setzen. Der Mahnung gleichgestellt sind die Klageerhebung sowie der Mahnbescheid. 

Einer Mahnung bedarf es nicht, wenn 

• für die Leistung eine Zeit nach dem Kalender bestimmt ist, 

• die Leistung an ein vorausgehendes Ereignis anknüpft, 

• der Schuldner die Leistung verweigert, 

• besondere Gründe den sofortigen Eintritt des Verzugs rechtfertigen. 

Bei Entgeltforderungen tritt Verzug spätestens 30 Tage nach Fälligkeit und Zugang einer Rechnung ein; dies gilt ge-
genüber einem Schuldner, der Verbraucher ist, allerdings nur, wenn hierauf in der Rechnung besonders hingewiesen 
wurde. 

Im Streitfall muss allerdings der Gläubiger den Zugang der Rechnung (nötigenfalls auch den darauf enthaltenen Ver-
braucherhinweis) bzw. den Zugang der Mahnung beweisen. 

Während des Verzugs ist eine Geldschuld zu verzinsen. Der Verzugszinssatz beträgt für das Jahr fünf Prozentpunkte 
bzw. für Rechtsgeschäfte, an denen Verbraucher nicht beteiligt sind, acht Prozentpunkte über dem Basiszinssatz. 

Der Basiszinssatz verändert sich zum 1. Januar und 1. Juli eines jeden Jahres um die Prozentpunkte, um welche die 
Bezugsgröße seit der letzten Veränderung des Basiszinssatzes gestiegen oder gefallen ist. Bezugsgröße ist der Zins-
satz für die jüngste Hauptrefinanzierungsoperation der Europäischen Zentralbank vor dem ersten Kalendertag des 
betreffenden Halbjahres. 

Aktuelle Basis- bzw. Verzugszinssätze ab 1.1.2011: 
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Zeitraum Basiszinssatz Verzugszinssatz Verzugszinssatz für 
Rechtsgeschäfte ohne 
Verbraucherbeteiligung 

1.1. bis 30.6.2011 0,12 % 5,12 % 8,12 % 

1.7. bis 31.12.2011 0,37 % 5,37 % 8,37 % 

1.1. bis 30.6.2012 0,12 % 5,12 % 8,12 % 

1.7. bis 31.12.2012 0,12 % 5,12 % 8,12 % 

1.1. bis 30.6.2013 -0,13 %  4,87 % 7,87 % 

1.7. bis 31.12.2013 -0,38 % 4,62 % 7,62 % 

Dienstwagenbesteuerung: Anwendung der 1 %-Regelung auch bei fehlender priva-
ter Nutzung 
Wird einem Arbeitnehmer vom Arbeitgeber ein Fahrzeug unentgeltlich oder verbilligt zur privaten Nutzung zur Verfü-
gung gestellt, führt dies beim Arbeitnehmer auch dann zu einem steuerpflichtigen Vorteil, wenn der Arbeitnehmer das 
Fahrzeug tatsächlich nicht privat nutzt. 

Dies hat der Bundesfinanzhof entschieden und seine bisherige Rechtsprechung korrigiert. Bisher wurde in derartigen 
Fällen die tatsächliche private Nutzung des Fahrzeugs vermutet. Der Steuerpflichtige konnte die Vermutung unter 
engen Voraussetzungen widerlegen. 

Diese Möglichkeit ist nun entfallen: 

• Die vom Arbeitgeber gewährte Möglichkeit, den Dienstwagen auch privat nutzen zu dürfen, führt beim Arbeitneh-
mer zu einem Vorteil, der als Lohn zu versteuern ist. 

• Ob der Arbeitnehmer von der Möglichkeit der privaten Nutzung Gebrauch gemacht hat, ist dafür unerheblich, denn 
der Vorteil in Gestalt der konkreten Möglichkeit, das Fahrzeug auch zu Privatfahrten nutzen zu dürfen, ist dem Ar-
beitnehmer bereits mit der Überlassung des Fahrzeugs zugeflossen. 

Der Vorteil ist entweder nach der Fahrtenbuchmethode oder nach der 1 %-Regelung zu bewerten, wenn kein ord-
nungsgemäßes Fahrtenbuch geführt wird. 

Hinweis: Im Bereich der Gewinneinkünfte wird ein Beweis des Gegenteils demgegenüber weiterhin möglich sein (z. B. 
wenn für private Fahrten andere Fahrzeuge zur Verfügung stehen). 

Bei Zahlung mittels Kreditkarte erfolgt der Abfluss mit der Unterschrift auf dem 
Belastungsbeleg 
Bei der Ermittlung des Gewinns oder Überschusses durch Einnahmen-Überschussrechnung handelt es sich um eine 
Zufluss- und Abflussrechnung. Einnahmen sind innerhalb des Kalenderjahres bezogen, in dem sie zugeflossen sind. 
Das ist der Zeitpunkt, in dem über die Einnahmen wirtschaftlich verfügt werden kann. Ausgaben sind für das Kalender-
jahr abzusetzen, in dem sie geleistet worden sind. 

Das Finanzgericht Rheinland-Pfalz hat entschieden, dass bei Zahlung mittels Kreditkarte der Abfluss mit der Unter-
schrift auf dem Belastungsbeleg erfolgt und nicht erst im Zeitpunkt der Belastung auf dem Konto. 

Hinweis: Für regelmäßig wiederkehrende Einnahmen und Ausgaben ist das Zufluss-Abfluss-Prinzip eingeschränkt. 
Einnahmen und Ausgaben, die kurze Zeit vor oder nach der Jahreswende zu- bzw. abfließen, sind in dem Kalenderjahr 
der wirtschaftlichen Zugehörigkeit zu erfassen. Als „kurze Zeit“ ist i. d. R. ein Zeitraum bis zu 10 Tagen anzusehen. 

Einkünfteerzielungsabsicht bei der Vermietung von Gewerbeobjekten 
Bei Gewerbeimmobilien ist in jedem einzelnen Fall festzustellen, ob der Vermieter auf die voraussichtliche Dauer der 
Nutzung einen Überschuss erzielen kann. Das gilt auch für einen gewerblichen Zwischenmieter. 

Aufwendungen für ein nach Anmietung leer stehendes Gewerbeobjekt können als vorab entstandene Werbungskosten 
abziehbar sein. Voraussetzung ist jedoch, dass der Zwischenmieter die Einkünfteerzielungsabsicht erkennbar aufge-
nommen und sie später nicht aufgegeben hat. Ist von Anfang an bekannt oder stellt sich später heraus, dass für ein 
seit Jahren leer stehendes Objekt, so wie es baulich gestaltet ist, kein Markt besteht, muss eine Einkünfteerzielungs-
absicht zunächst verneint werden. Nur wenn der Zwischenmieter zielgerichtet darauf hinwirkt, dass das Objekt durch 
bauliche Umgestaltung in einen vermietbaren Zustand versetzt wird, ist dies anders zu beurteilen. 

(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 

Einkünfteerzielungsabsicht bei Mietvertragsübernahme 
Tritt der Erwerber eines Mietobjekts in einen bestehenden Mietvertrag ein, genügt eine Befristung des Mietverhältnis-
ses alleine nicht, um eine Einkunftserzielungsabsicht zu verneinen. Bei der Prüfung der Einkünfteerzielungsabsicht ist 
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bei Eintritt des Erwerbers in das Mietverhältnis des Veräußerers davon auszugehen, dass für den Übergang die allge-
meinen gesetzlichen Regelungen greifen. 

Enthält der Mietvertrag Regelungen, die speziell auf die Person des Veräußerers bezogen sind, gelten diese nicht in 
jedem Fall für den Erwerber. So ist z. B. eine Klausel wegen einer möglichen Selbstnutzung durch den Veräußerer 
nicht bindend für das Mietverhältnis des Erwerbers. In diesem Fall ist vielmehr davon auszugehen, dass ein Mietver-
hältnis auf unbestimmte Zeit vorliegt. 

(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 

Erstmalige Berufsausbildung setzt kein Berufsausbildungsverhältnis voraus 
Während Aufwendungen für die erstmalige Berufsausbildung nur bis zu 6.000 € als Sonderausgaben abzugsfähig sind, 
können die Kosten bei Ausbildungsdienstverhältnissen, einer Fortbildung im ausgeübten Beruf oder einer weiteren 
Berufsausbildung unbeschränkt abgezogen werden. 

Der Bundesfinanzhof hatte über die Behandlung von Aufwendungen einer Flugbegleiterin zu entscheiden, die sich zur 
Pilotin ausbilden ließ. Das Finanzamt ließ nur den beschränkten Sonderausgabenabzug zu und meinte, die Ausbildung 
zur Pilotin sei die erste Berufsausbildung, weil die vorige Ausbildung zur Flugbegleiterin keine Ausbildung nach dem 
Berufsbildungsgesetz gewesen war. 

Das Gericht erkannte die Aufwendungen in voller Höhe an, weil die Ausbildung zur Flugbegleiterin die erstmalige Be-
rufsausbildung und die Ausbildung zur Pilotin eine weitere war. Dass die Ausbildung zur Flugbegleiterin nicht im Be-
rufsbildungsgesetz geregelt ist, war dabei unerheblich. 

Kürzung der Rücktragsmöglichkeit um ein Jahr für die im Jahr 2000 entstandenen 
Verluste ist nicht verfassungswidrig 
Die im Jahr 1999 vorgenommene Änderung des Einkommensteuergesetzes führte u. a. zu einer Kürzung der Möglich-
keit, Verluste auf vorangegangene Zeiträume zurückzutragen. Ein bei der Ermittlung des Gesamtbetrags der Einkünfte 
entstandener Verlust konnte nicht mehr auf die zwei vorausgegangenen Veranlagungszeiträume zurückgetragen wer-
den. Es erfolgte eine Beschränkung auf den unmittelbar dem Verlustentstehungsjahr vorausgehenden Veranlagungs-
zeitraum. 

Gegen die Kürzung der Rücktragsmöglichkeit eines Verlusts um ein Jahr bestehen keine verfassungsrechtlichen Be-
denken. Es liegt keine unzulässige Rückwirkung des Gesetzes vor. Entscheidend für diese Beurteilung ist die Sicht-
weise, dass es auf das Verlustentstehungsjahr ankommt. In ihm werden die Besteuerungsgrundlagen für einen Ver-
lustrücktrag ermittelt. Unbeachtlich ist demgegenüber das Jahr, in dem sich der Verlustrücktrag auswirkt. 

Der Gesetzgeber änderte die Verlustabzugsmöglichkeiten im Jahr 1999. Demzufolge fielen im Jahr 2000 entstandene 
Verluste unter die gesetzliche Neuregelung. 

(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 

Verwendung einer Zugmaschine bei Energieerzeugung in einer Biogasanlage 
Eine Zugmaschine, die in einem ausschließlich der Energieerzeugung in einer Biogasanlage dienenden Betrieb einge-
setzt wird, ist nicht von der Kfz-Steuer befreit. 

Ein Landwirt erzeugte in seiner Biogasanlage Strom, den er entgeltlich in das öffentliche Stromnetz einspeiste. Die 
dazu erforderliche Biomasse baute er unter Einsatz der Zugmaschine an und verwertete seine gesamte Ernte zur 
Stromerzeugung. Das Halten von Zugmaschinen ist von der Kraftfahrzeugsteuer befreit, solange diese Fahrzeuge 
ausschließlich in land- oder forstwirtschaftlichen Betrieben verwendet werden. Das traf auf die Zugmaschine des 
Landwirts nicht zu, weil er seine gesamte Ernte zur Energieerzeugung einsetzte. 

Bei der Biogasanlage eines Land- oder Forstwirts, der nahezu seine gesamte Ernte zur Energieerzeugung einsetzt und 
die erzeugte Energie entgeltlich an Dritte abgibt, handelt es sich um einen einheitlichen Gewerbebetrieb. Eine Tren-
nung dieses einheitlichen Betriebs in die Verarbeitungsstufen der landwirtschaftlichen Urproduktion einerseits und der 
gewerblichen Stromproduktion andererseits ist nicht möglich. 

(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 

Anerkennung von Mietverhältnissen zwischen nahestehenden Personen 
Ob ein Mietverhältnis zwischen nahestehenden Personen anzuerkennen ist, richtet sich nach den Gegebenheiten des 
Einzelfalls. Zunächst ist zu prüfen, ob der Mietvertrag bürgerlich rechtlich wirksam vereinbart wurde. Ergänzend ist eine 
Beurteilung dahingehend vorzunehmen, inwieweit das Vertragsverhältnis von der Gestaltung und tatsächlichen Durch-
führung her dem entspricht, was zwischen fremden Dritten vereinbart würde. An den Beweis des Abschlusses und den 
Nachweis der Ernsthaftigkeit von Vertragsgestaltungen sind strenge Anforderungen zu stellen. 

Der Begriff der „nahestehenden Personen“ ist gesetzlich nicht näher definiert. Er ist weiter gefasst als der Personen-
kreis der „nahen Angehörigen“. Ein Mietverhältnis zwischen dem Vermieter und einer von den Eltern der Lebensge-
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fährtin beherrschten GmbH ist als ein zwischen nahestehenden Personen geschlossener Mietvertrag anzusehen. Das 
gilt auch, wenn der Vermieter lediglich wirtschaftlicher Eigentümer des Grundstücks ist. 

(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 

Absenken der Altersgrenze zur Berücksichtigung von Kindern war nicht verfas-
sungswidrig 
Die Altersgrenze berücksichtigungsfähiger Kinder wurde im Jahr 2006 von 27 auf 25 Jahre herabgesetzt. Die Absen-
kung begegnet keinen verfassungsrechtlichen Bedenken und ist mit dem Grundgesetz vereinbar. Dass die gesetzliche 
Änderung auch Auswirkungen auf besoldungs- und beihilferechtliche Vergünstigungen hat, ist unerheblich. 

(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 

Grunderwerbsteuerpflicht bei mittelbarem Gesellschafterwechsel einer grund-
stücksbesitzenden Personengesellschaft setzt den vollständigen Austausch aller 
Gesellschafter der Beteiligungsgesellschaft voraus 
Der Grunderwerbsteuer unterliegt nicht nur der Erwerb eines Grundstücks, sondern unter bestimmten Voraussetzun-
gen u. a. auch der Wechsel im Gesellschafterbestand einer Personengesellschaft. Gehört zum Vermögen einer Perso-
nengesellschaft ein inländisches Grundstück und ändert sich innerhalb von fünf Jahren der Gesellschafterbestand 
unmittelbar oder mittelbar dergestalt, dass mindestens 95 % der Anteile am Gesellschaftsvermögen auf neue Gesell-
schafter übergehen, unterliegt der Gesellschafterwechsel als fiktiver Wechsel des Grundstückseigentümers der Grund-
erwerbsteuer. 

Entgegen der Auffassung der Finanzverwaltung hat der Bundesfinanzhof entschieden, dass eine Veränderung der 
Beteiligungsverhältnisse an einer im maßgeblichen Fünfjahreszeitraum unmittelbar an der grundstücksbesitzenden 
Personengesellschaft beteiligt gebliebenen Kapitalgesellschaft oder Personengesellschaft diese nur dann fiktiv zu einer 
neuen Gesellschafterin werden lässt, wenn sich in diesem Zeitraum deren Gesellschafterbestand im wirtschaftlichen 
Ergebnis vollständig geändert hat. Ein nicht vollständiger Wechsel reicht nicht aus. Kapitalgesellschaften und Perso-
nengesellschaften als Gesellschafterin der grundstücksbesitzenden Personengesellschaft sind dabei gleich zu behan-
deln. 

Der Bundesfinanzhof ist entgegen der Finanzverwaltung auch der Auffassung, dass sich bei mehrstöckigen Beteili-
gungsstrukturen der Gesellschafterbestand auf allen Beteiligungsebenen vollständig geändert haben muss. 

Beispiel (zum Grundsachverhalt einer einstöckigen Beteiligungsstruktur): 

Am Gesellschaftsvermögen der grundstücksbesitzenden A-GmbH & Co. KG ist alleine die Kommanditistin B-GmbH 
beteiligt. An der B-GmbH sind A zu 96 % und B zu 4 % beteiligt. A veräußert seine Beteiligung an C. 

Die Übertragung unterliegt nicht der Grunderwerbsteuer, da auf der Ebene der B-GmbH kein vollständiger Gesellschaf-
terwechsel stattgefunden hat. Sollte B allerdings innerhalb von fünf Jahren nach der Veräußerung durch A ebenfalls 
seine Beteiligung veräußern, so entstünde die Grunderwerbsteuer im Zeitpunkt der zweiten Veräußerung. Bemes-
sungsgrundlage ist der Grundstücksbedarfswert. 

Die Auffassung des Bundesfinanzhofs ist auch für künftige Übertragungsvorgänge zu beachten. Sie ist nicht durch die 
umfangreich in der Presse dargestellte Gesetzesänderung überholt, mit der der Gesetzgeber sog. RETT-Blocker-
Strukturen beseitigt hat. 

Unterjährige Einlagen in eine Kapitalgesellschaft können nicht für eine im selben 
Wirtschaftsjahr vorgenommene Ausschüttung verwendet werden 
Der Bestand des steuerlichen Einlagekontos einer Kapitalgesellschaft, auf dem die nicht in das Nennkapital geleisteten 
Einlagen erfasst werden, wird jeweils zum Ende des Wirtschaftsjahrs ermittelt und festgestellt. Damit sind Abgänge aus 
dem steuerlichen Einlagekonto im laufenden Wirtschaftsjahr auf den zum Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahrs 
festgestellten Bestand begrenzt. Zugänge im laufenden Wirtschaftsjahr erhöhen deshalb nicht das Ausschüttungsvo-
lumen (bzw. „Entnahmevolumen“) in diesem, sondern erst im nächsten Wirtschaftsjahr. 

(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 

Umsatzsteuer: Auswirkungen durch den Beitritt Kroatiens zur Europäischen Union 
Kroatien gehört ab dem 1.7.2013 zu dem Gebiet der Europäischen Union. Seitdem hat Kroatien das gemeinsame 
Mehrwertsteuersystem ohne Übergangsfrist anzuwenden. Dies gilt auch hinsichtlich der Bestimmungen über die um-
satzsteuerliche Behandlung des innergemeinschaftlichen Waren- und Dienstleistungsverkehrs. Dadurch ergeben sich 
Auswirkungen auf das deutsche Umsatzsteuerrecht. Nach den Vorschriften des Umsatzsteuerrechts treten im grenz-
überschreitenden Leistungsverkehr unterschiedliche Besteuerungsfolgen ein. 

Zu den einzelnen umsatzsteuerlichen Auswirkungen hat das Bundesministerium der Finanzen Stellung genommen. 
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Hinweis: Bestehen Geschäftsbeziehungen oder werden diese eingegangen, sollte der Steuerberater zu den Auswir-
kungen gefragt werden. 

 


